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Beiblatt zur Pa:rlamentakorrespondenz 9.Jänner 1953 

A n frag e b e a nt W 0 I' tu n g 

In Beantwortung der J~rage der Abg~Dr.P f e i f e I' und Genoasen, 

betreffend den Vorgang bei der Wahl des Präsidenten der Österreichischen 

Ärztekammer, teilt Bundesminister für soziale Verwaltung Mai s e 1 mit: 

Gemäss den Bestimmungen des § 52 Abs.3 des Bundesgesetzes vom 30.März 

1949, 13GJ3l .. Nr.92, betreffend die Ausübung des ärztliohen Berufes und di.e 

Sta.ndesvertretung der Ärzte (Ärztegesetz), stehen bei Abstimmungen in der 

Vollversammlung der Österreichischen Ärztekammer den Vertretungen der einzelnen 

Ärztekammern in den Bundesländern mindestens zwei Stimmen zu~ Das Stimmgewioht 

der Vertretungen erhöht slt.ch je naoh der Zahl der Kaminerangehörigen der einzelnen 

·Ärztekammern auf drei, vier, fünf oder sechs Stimmen. 

Was nun den Vorgang bei der Wahl des Präsidenten der Österreiohisohen 

Ärztekammer anlangt, sind hi·:.:fÜl' d.te Vorsohriften des 1:54 Abs,2 des Ärztege­

satzes massgebend, in denen es heisst, dass I~der Präsident von der Vollversamm­

lung für die Dauer eines Jahres mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gewähl t wird." Diese Diktion pringt klar und deutlioh zum Ausdruok', dass als 

abgegebene Stimmenmur die Stimmen in der Wertigkeit der einzelnen Vertretungen. 

der Ärztekammern in den Bundesländern im Sinne des § 52 Abs.3 des Ärßtegesetzes 

zu verstehen sind und daher diejenige Person als Präsident der Österreichischen 

Ärztekammer als gewählt zu betrachten ist, die das Vertrauen von Vertretungen 

einzelner Ärztekammern in den Bundesländern besitzt, deren durch sie vertretenen 

Stimmen mehr als die Hälfte der allen Ärztekammern in den :Bundesländern zu­

kommenden Stimmen au~macheno 

Indem Zusammenhange:w.öchte ich festste1len, dass gemäss § 54 Abs.3 

des Ärztegesetzes der Präsident der Österreichischen Ärztekammer nicht, wie 

in der Anfrage angenommen wurde, "mit der einfachen Mehrheit der von den Mit ... 

gliedern der Vollversammlung abgegebenen Stimmen", sondern "mit einfacher Mehr­

heit der abgegebenen Stimmen" gewählt wird .. Wenn die bezogene gesetzliche Be­

stimmung eine Diktion aufweisen würde, wie sie in der Anfrage enthalten ist, 

könnte jedenfalls eher der in der Anfrage eingenommene Reohtsstandpunkt vertreten 

werden, obwohl auch dann noch geschlossen werden müsste, dass den Mitgliedern 

der VollversaIiunlung - den Vertr&tungen der Ärztekammern in den JIiI,lndesländern 

je ein Stimmgewicht im Sinne der Vorschrift des § 52 Abs.3 des Ärztegesetzes 

zukommen müsste. 
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Beiblatt zu~:Pa.rlamentskorresponden~ 
': '.~:~ ".' :' . 

.A.\lC~ di~ :E)e13timmilng;, dass für die 13esclil,\1l!1sf~s~~~:1~,ISa.gp.:ti(}hen 

A~gelegEil~hei"l;en hins1ohtliop. der erfQrcl~I:"l:ichell $timme~ehrhe:it etvras anderes 
., • • "',c-' - "'~' .;" • -.. • - .,' - -," • , • • ,-," • • • .~ ". <' "'.: 

aJ~ fi4' die Wa~ desPrii.sidenten g:l.lt,~a.l1l1 z~:r )3e~r\ipd~ ~et: :I.,p. der Anfrage 

.e~tp.ß.:Vten.e1'), .Ansieht nloht herangezogen werd,en. J!:~ ist sel\>~tvet-l3t~d).i6h 
"", . . .... :.:.. . ' -, "". ' -. ," . -.' .)..",.. ..", '. ". ." 

\lria ~~9.li'bei C3l}deren Vertretttngsk;ö:r:peJ;'n übl:i.911, claSS ~ct:l.~ 13esBh1USS~ 

1'~~~\1ll~~n sa.ol::lliehen.Ange:i.e~enheitell ein höheres ~~~ er:f'():rde:rl;o~ ist, 

da jall\1t ein solohes d:i.e s:l.chere :Du:pohsetg;1.lng clel' ]~es.ö1Uitf;l13e geirähr:t.e;l3tet. 

l?~e :in eier Azl';frage vertretene Ms:icht" d~~sl?e:i. eier Wa.hl de~ ]?r~ .... 

sittelltel1der Österreiohischen Ärztekatftiner die Pr,as1denten und Vizepräs:!denten 
".' -.. - ":' -. . ':'-"' - .: -",,:;." ',' ..... - ~ ~:'. -.. ~::";,"'~:' ,.c·,:' .. ;.; '.:-.:,',"" .' .:-;-{' ~".".::,:' .~:'~-. : ..... ,.- ···,·.',··i: .;-'-.. 

~et Ka.tt)Plitl~ nur j~ein.e I>ersön,J,:lcqe §ti~ell~'ge~~f:3QlJ,e~j' ~@J:l:t ~,a:~e_+, ~,~ ':i.~F~:r 
~~~ry,~~~B,~>fEl~J,.', W;i~e ~(3:r:~l'tAge A~f:lJEl~,I),g de~ ':J3Elst:i.@Il~nge~ d~~ ~~~~~~ten 
~~J;l,desgel3et,ze~' mii,sste~l,s gesetzWidrj,:g -äpgesehehw$l'den. 
, .•.. _<' .. ' ~.-:: .. '.,'".' .. , ... '.,. '" .. ". ';. ":'." .',' ",,' .... '.. ,"'" "':' {".~:>~ ...... _.'::: ... " ;.'-:.,,-,:..:.,--' .. ::'-.:.:\:': .;\: '~', .:; .. : ,.",. 
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